
P6_TA(2006)0576

Luftverkehrsdienste: Abkommen EG-Paraguay *

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für einen Beschluss des
Rates über den Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Republik Paraguay über bestimmte Aspekte von Luftverkehrsdiensten (KOM(2006)0266 —

C6-0308/2006 — 2006/0094(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2006)0266) (1),

— gestützt auf Artikel 80 Absatz 2 sowie auf Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 erster Satz des EG-Ver-
trags,

— gestützt auf Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert
wurde (C6-0308/2006),

— gestützt auf Artikel 51, Artikel 83 Absatz 7 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (A6-0406/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Regierung und dem Parlament der Republik
Paraguay zu übermitteln.

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.

P6_TA(2006)0577

Forschung und Entwicklung im Bereich der intelligenten Fertigungssysteme (IMS):
Abkommen EG/Australien, Kanada, Norwegen, Schweiz, Korea, Japan und USA *

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für einen Beschluss des
Rates zur Genehmigung des Abschlusses eines Abkommens über die Verlängerung und Änderung
des Abkommens über die Forschung und Entwicklung im Bereich der intelligenten Fertigungs-
systeme (IMS) zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Australien, Kanada, den EFTA-Ländern
Norwegen und Schweiz, Korea, Japan und den Vereinigten Staaten von Amerika (KOM(2006)0343

— C6-0373/2006 — 2006/0111(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags für einen Beschluss des Rates (KOM(2006)0343) (1),

— gestützt auf Artikel 170 und Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags,
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(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.



— gestützt auf Artikel 300 Absatz 3 Unterabsatz 1 des EG-Vertrags, gemäß dem es vom Rat konsultiert
wurde (C6-0373/2006),

— gestützt auf Artikel 51, Artikel 83 Absatz 7 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie (A6-0418/2006),

1. stimmt dem Abschluss des Abkommens zu;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission sowie den
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und Australiens, Kanadas, der EFTA-Länder Norwegen und
Schweiz, Koreas, Japans und der Vereinigten Staaten von Amerika zu übermitteln.

P6_TA(2006)0578

GMO für Zucker (befristete Umstrukturierungsregelung für die Zuckerindustrie
infolge der Erweiterung) *

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Vorschlag für eine Verordnung des
Rates zur Anpassung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzah-
lungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 über die gemeinsame
Marktorganisation für Zucker und der Verordnung (EG) Nr. 320/2006 mit einer befristeten
Umstrukturierungsregelung für die Zuckerindustrie in der Europäischen Gemeinschaft infolge des
Beitritts Bulgariens und Rumäniens zur Europäischen Union (KOM(2006)0677 — C6-0424/2006 —

2006/0226(CNS))

(Verfahren der Konsultation)

Das Europäische Parlament,

— in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an den Rat (KOM(2006)0677) (1),

— gestützt auf Artikel 4 Absatz 3 des Vertrags über den Beitritt Bulgariens und Rumäniens und Artikel 41
Absatz 2 und Artikel 20 in Verbindung mit Anhang IV der Akte über den Beitritt Bulgariens und
Rumäniens, gemäß denen es vom Rat konsultiert wurde (C6-0424/2006),

— gestützt auf Artikel 51 und Artikel 43 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

— in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (A6-0412/2006),

1. billigt den Vorschlag der Kommission;

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament gebilligten Text
abzuweichen;

3. fordert den Rat auf, es erneut zu konsultieren, falls er beabsichtigt, den Vorschlag der Kommission
entscheidend zu ändern;

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission zu
übermitteln.

(1) Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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